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 Veröffentlicht am 25.01.1999

Norm

ArbVG §2 Abs2 Z2

Rechtssatz

Eine bereits in einem Kollektivvertrag enthaltene Schlichtungsklausel, welche die Durchführung eines

Schlichtungsverfahren vor der Anrufung des Gerichtes vorschreibt, ist von der gesetzlichen Ermächtigung des § 2 Abs.

2 Z. 2 ArbVG nicht erfaßt und daher unzulässig.

Entscheidungstexte

10 Ra 315/98m
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